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Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der ordentlichen 

Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2014 
 

 

 

Stimmberechtigte laut Stimmregister 1'359 

 

An der Gemeindeversammlung haben Stimmberechtigte teilgenommen 85 

Stimmbeteiligung 6.25 % 

 

 

In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der Gemeinde-

versammlung wie folgt veröffentlicht: 

 

 

1. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2015 – 2019 
 

 Zustimmend zur Kenntnis genommen 

 

 

2. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2015 
 

 Zustimmend zur Kenntnis genommen 

 

 

3. Voranschlag 2015 der Einwohnergemeinde 

 

 3.1 Beschluss Voranschlag 

  a. der Laufenden Rechnung 

  b. der Investitionsrechnung 
 

 Beschluss: Einstimmige Genehmigung von a und b 

 

 

 3.2 Festsetzung des Steuerfusses 2015 mit 2.20 Einheiten 
 

 Beschluss: Einstimmig auf 2.20 Einheiten festgesetzt 

 

 

 3.3 Ermächtigung des Gemeinderates zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des 

Mittelbedarfs 
 

 Beschluss: Einstimmig beschlossen 

 

 

 3.4 Kenntnisnahme Bericht Controllingkommission 
 

 Zustimmend zur Kenntnis genommen 



4. Abrechnung Sonderkredit von Fr. 400'000.00 für die Sanierung der Schulanlagen und Mehrzweckhalle 

Steinacher 
 

 Beschluss: Einstimmig genehmigt 

 

 

5. Zusatzkredit von Fr. 70'000.00 für den Gemeindebeitrag an die Strassenprojekte Ausbau und PWI 

Hergiswil b. W. 2013 - 2015 
 

 Beschluss: Einstimmig bewilligt 

 

 

6. Aufhebung des Reglementes für die Musikschule der Gemeinde Hergiswil b. W. vom 11. Februar 1985 
 

 Beschluss: Einstimmig aufgehoben 

 

 

7. Genehmigung des Gemeindevertrages für die Musikschule in den Gemeinden Hergiswil b. W. und 

Menznau 
 

 Beschluss: Einstimmig genehmigt 

 

 

 

Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit  

der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat einzureichen. 

 

Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des 

beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 

 

 

 

6133 Hergiswil b. W., 4. Dezember 2014 

 

 

 

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

  
Urs Kiener Matthias Kunz 

 


